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Antrag 
der Länder Rheinland-Pfalz, Thüringen 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutz-
gesetzes und weiterer Gesetze 

 

Punkt 25 der 882. Sitzung des Bundesrates am 15. April 2011 

 

Der Bundesrat möge zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des 
Grundgesetzes wie folgt Stellung nehmen: 

 

Zu Artikel 6 Nummer 01 - neu - (§ 92c Absatz 5 Satz 1 SGB XI)  

 

In Artikel 6 ist der Nummer 1 folgende Nummer 01 voranzustellen: 

 

'01. In § 92c Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe "30. Juni 2011" durch die Angabe 
 "31. Dezember 2012" ersetzt.' 

 

Begründung: 

 

Pflegestützpunkte können gemäß § 92c Absatz 5 Satz 1 und 2 SGB XI bis zum 
30. Juni 2011 beim GKV-Spitzenverband eine Anschubfinanzierung in Höhe 
von maximal 50 000 Euro beantragen. Die Errichtung von Pflegestützpunkten 
ist ein Prozess, der bis zum 30. Juni 2011 in den Ländern nicht vollständig 
abgeschlossen ist. 

Die Frist 30. Juni 2011 wird dazu führen, dass von den Trägern der 
Pflegestützpunkte die Mittel der Anschubfinanzierung in Höhe von 60 
Millionen Euro gemäß § 92c Absatz 6 Satz 1 SGB XI zum Teil nicht mehr 
abgerufen werden können, obwohl noch Aufwendungen entstehen. 
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